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UNGER ingenieure
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Integriertes Rheinprogramm Baden-Württemberg

Abfall

 vorrangig Vermeidung von Abfällen (Massen-/Materialmanagement)

 beim Polderbau entstehen Abfälle unterschiedlichster Arten, z.B.:

 abhängig von der Belastungsart erfolgt vorrangig eine Verwertung. 

 nicht verwertbarer Abfall wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt.

• Nicht verwertbare bzw. überschüssige Erdmaterialien

• Straßenaufbruch

• Abbruchmaterialien von rückzubauenden Bauwerken

• Kabel, Leitungen

• etc.
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Integriertes Rheinprogramm Baden-Württemberg

Karte mit Altlasten im Bereich von Baumaßnahmen 

Betroffenheiten

 Altlasten-Unterlagen wurden  

erhoben und ausgewertet.

• Historie

• Erkundungsstand

• Beweisniveau 

• Handlungsbedarf

• Derzeitige Nutzung

• Auswirkungen auf den 

Polderbau bzw. -betrieb

 durch die Baumaßnahmen  

betroffen sind 10 Altlasten  

(Altstandorte und Altab-

lagerungen) 
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Integriertes Rheinprogramm Baden-Württemberg

Karte mit Altlasten im Bereich von Baumaßnahmen 

Auswirkungen

 bei 6 Altlasten kein  

Handlungsbedarf.
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Integriertes Rheinprogramm Baden-Württemberg

Karte mit Altlasten im Bereich von Baumaßnahmen 

Auswirkungen

 bei 6 Altlasten kein  

Handlungsbedarf.

 bei 4 Altlasten weitere  

Klärungen in der 

Ausführungsplanung.
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Integriertes Rheinprogramm Baden-Württemberg

Karte mit Altlasten im Bereich von Baumaßnahmen 

Auswirkungen

 bei 6 Altlasten kein  

Handlungsbedarf.

 bei 4 Altlasten weitere  

Klärungen in der 

Ausführungsplanung.

 partielle Ausräumungen in 5  

Altlastenbereichen durch  

technische Einrichtungen. 


